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Einleitung

„Ein eigenthümlicher Fehler der Deutschen ist, daß sie,was vor ihren Füßen liegt,
in denWolken suchen. Ein ausgezeichnetes Beispiel hievon liefert die Behandlung
des Naturrechts von den Philosophieprofessoren“ (PP II/1 § 120 S. 261). Diese
beiden Sätze sind in verschiedener Hinsicht bezeichnend für Schopenhauers
Philosophie: Zum Einen veranschaulichen sie seine sprachmächtige und witzig-
aphoristische Sicht auf die Gegebenheiten,¹ die in der deutschen Philosophie
ihresgleichen sucht und womöglich erst in Friedrich Nietzsche wieder fand, der
nicht von ungefähr ‚Schopenhauer als Erzieher‘ anerkannte.² Zum Anderen dürfte
es sich unausgesprochen um eine Kritik an den Exponenten des Deutschen
Idealismus, namentlich Hegel sowie Schelling³ und Fichte handeln,⁴ die er nicht
nur in der Vorrede zur zweiten Auflage seines Hauptwerks der ‚Scharlatanerei‘
bzw. ‚Windbeutelei‘ bezichtigt: „Ein Unbefangener, der die Bücher von Fichte
Schelling oder gar Hegel aufmacht und dann sich frägt, ob dies der Ton eines
Denkers, der belehren, oder der eines Scharlatans, der betrügen will, sei, – kann
nicht fünf Minuten darüber in Zweifel bleiben.“⁵

Der zuletzt zitierte Satz ist darüber hinaus kennzeichnend für sein Verhältnis
zu den Philosophieprofessoren, zu denen er nie gehörte, obwohl er – in Anwe-
senheit des von ihm geschmähten Hegel⁶ – von der Berliner Fakultät habilitiert

 Arthur Schopenhauer, Ueber Schriftstellerei und Stil (PP II/ §  ff.).
 Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, –, Kritische Studienausgabe
Band  (Hg. Giorgio Colli/Mazzino Montinari), III , S.  ff.; Hans Mayer, Schopenhauer als
Erzieher, Schopenhauer-Jahrbuch  () ; zum frühesten Einfluss Konstantin Broese,
Nietzsches erste Begegnung mit Schopenhauer im Lichte eines bisher unveröffentlichten Manu-
skripts aus seiner Bonner Studienzeit, Schopenhauer-Jahrbuch  () ; Karl Schlechta, Der
junge Nietzsche und Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch  () ; siehe aber auch
Julian Young, Immaculate Perception. Nietzsche contra Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch
 () ;Walter Schulz,Weltverneinung und Weltbejahung. Anmerkungen zu Schopenhauer
und Nietzsche, Schopenhauer-Jahrbuch  () .
 Zu ihm Icilio Vecchiotti, Schopenhauer e Schelling. Problemi metodologici e problemi di con-
tenuto, Schopenhauer-Jahrbuch  () ; Lore Hühn, Die Wiederkehr des Verdrängten.
Überlegungen zur Rolle des Anfangs bei Schellingund Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch
() .
 Vgl. auch Alessandro Novembre, Schopenhauers Verständnis der Fichte’schen „absoluten Be-
sonnenheit“, Schopenhauer-Jahrbuch  () .
 Arthur Schopenhauer, Spicilegia. Philosophische Notizen aus dem Nachlass (Hg. Ernst Ziegler),
, S. ; Hervorhebung auch dort.
 Vittorio Hösle, Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie, , S. . Siehe auch
Alfred Schmidt, Idee undWeltwille. Schopenhauer als Kritiker Hegels,  (dazuMatthias Koßler,
Schopenhauer-Jahrbuch , , ).
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wordenwar. Für die Philosophieprofessoren hatte er jedoch nur Verachtungübrig,
denn „die Herren wollen leben und zwar von der Philosophie“,wie er ebenfalls in
der Vorrede zur zweiten Auflage seines frühvollendeten Werks schrieb. Bei ihnen
vermisste er die Hingabe an die Philosophie,⁷ weshalb ihre Erzeugnisse bloße
‚Professorenphilosophie‘ darstellten, wie er sie in seiner Dissertation Ueber die
vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde nannte. Besonders augenfällig erscheint
ihm dies im Bereich der Rechtsphilosophie, also dem von ihm genannten Na-
turrecht.Weltfremde Abstraktionen und selbstverliebte Begrifflichkeiten gehören
für Schopenhauer zum Gewerbe der Philosophieprofessoren, die sich mit dem
Naturrecht beschäftigen: „Um die einfachen menschlichen Lebensverhältnisse,
die den Stoff desselben ausmachen, also Recht und Unrecht, Besitz, Staat,
Strafrecht u.s.w. zu erklären, werden die überschwänglichsten, abstraktesten,
folglich weitesten und inhaltsleersten Begriffe herbeigeholt, und nun aus ihnen
bald dieser, bald jener Babelthurm in die Wolken gebaut, je nach der speciellen
Grille des jedesmaligen Professors.“ (PP II/1 § 120 S. 261).

Obwohl sich Schopenhauers Rechtsphilosophie als weit weniger wirkungs-
mächtig erwiesen hat als diejenige Hegels,⁸ ist es gerade die Berücksichtigung der
konkreten Lebensverhältnisse, die Schopenhauers Gedanken über das Recht und
die Gerechtigkeit nach wie vor zu einem lohnenden Gegenstand machen,⁹ der
gerade den Studierenden leichter zugänglich ist,¹⁰ als die notorisch schwer
verständlichen Deduktionen des Deutschen Idealismus, wie Schopenhauer ma-
liziös anmerkt: „Dadurch werden die klärsten, einfachsten, und uns unmittelbar
angehenden Lebensverhältnisse unverständlich gemacht, zum großen Nachtheil
der jungen Leute, die in solcher Schule gebildet werden; während die Sachen
selbst höchst einfach und begreiflich sind.“ (PP II/1 § 120 S. 261). Es war gewiss
nicht mangelndes Selbstbewusstsein, das Schopenhauer zu der Annahme ver-
leitete, dass „Hegel mit starken Schritten der Verachtung entgegen geht, die seiner

 Näher Matthias Koßler, Philosophie im Auftrage der Natur und Philosophie im Auftrage der
Regierung – Schopenhauers Kritik der Universitätsphilosophie, Schopenhauer-Jahrbuch 

() .
 Vgl. nur die unüberschaubare Menge an Monographien aus dem angelsächsischen Schrifttum
in den letzten Jahren; zitiert etwa bei Jens Petersen, Die Eule der Minerva in Hegels Rechtsphi-
losophie, . Auflage .
 Vgl. Artur-Axel Wandtke, Medienrecht. Praxishandbuch, . Auflage , Band , Kapitel  § 
Rdnr. : „Schon Schopenhauer hatte auf die Lebensverhältnisse hingewiesen, die der Pro-
duktion von Recht zugrunde liegen und nicht das Naturrecht“.
 Man denke aber auch an die Rechtswissenschaft; vgl. Philipp Heck, Die Hinwendung der Ju-
risprudenz zum Leben, ; dazu Jens Petersen, Von der Interessenjurisprudenz zur Wer-
tungsjurisprudenz, , S.  ff. Siehe ferner Lutz Martin Keppeler, Oswald Spengler und die
Jurisprudenz, , S. .
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bei der Nachwelt wartet“, wie er in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner nicht
prämierten Preisschrift Ueber die Grundlage der Moral mutmaßte.¹¹ Er ging viel-
mehr davon aus, mit gerade einmal dreißig Jahren alles Maßgebliche über Recht
und vor allem Unrecht sowie die Gerechtigkeit in seinem noch heute Respekt
einflößenden opus magnum über Die Welt als Wille und Vorstellung gesagt zu
haben.

Was aber war es, das angeblich so einfach zu finden war und von den Phi-
losophieprofessoren mit so vielen Schwierigkeiten belastet und verbrämt wurde?
Und war es wirklich genial einfach oder nicht vielmehr einfach simpel, was
Schopenhauer dazu auf vergleichsweise wenigen Seiten gegen Ende seines
Hauptwerks zu sagen hatte? Betrachtet man rückwirkend die juristische Geis-
tesgeschichte, so drängt sich die Annahme auf, dass Schopenhauer keine blei-
benden und letztlich befriedigenden Antworten auf die Frage des Rechts zu geben
vermochte. Der Vergleich mit Hegel und dem von Schopenhauer an sich hoch-
verehrten, aber im Hinblick auf seine Rechtslehre gleichfalls gescholtenen Kant
geht jedenfalls eindeutig zu seinen Ungunsten aus.

Gleichwohl darf man seine Bedeutung auch und gerade für die Geistesge-
schichte des Rechts keineswegs unterschätzen. Auch wenn der Hauptstrom nach
wie vor von Kant zu Hegel führt, bedeutet Schopenhauers Philosophie, auch die
des Rechts, einen wichtigen Seitenarm, der von Kant zu Nietzsche reicht.¹² Denn
auchwenn es kaum einen größeren Kontrast als den zwischen Kant und Nietzsche
zu geben scheint – es sei denn man ziehe wiederum Hegel heran¹³ –, dann
markiert Schopenhauers Denken über Recht und Moral trotz aller tiefgreifenden
Divergenzen¹⁴ doch zumindest ein wichtiges Bindeglied auf dem wenig er-
schlossenen Weg von Kant zu Nietzsche.¹⁵ Einerseits kann man in seiner bereits
zitierten Preisschrift Über die Grundlage der Moral lesen, dass „sich durch Motive
Legalität erzwingen lässt, nicht Moralität“ (GM § 20 S. 296), was kantischen Ur-

 Dazu etwa Gerhard Klamp, Schopenhauers ethische Preisschriften und die Philosophie der
Werte, Schopenhauer-Jahrbuch  () .
 Dieter Birnbacher, Schopenhauers Idee einer rekonstruktiven Ethik (mit Anwendungen auf die
moderne Medizin-Ethik), Schopenhauer-Jahrbuch  () : „Schopenhauers Philosophie
steht janusköpfig zwischen der Transzendentalphilosophie Kants und den nachkantischen Phi-
losophien“.
 Vgl. nur Jens Petersen, Die Eule der Minerva in Hegels Rechtsphilosophie, . Auflage , § .
 Zu ihnen Georges Goedert, Nietzsches Immoralismus – seine ambivalente Beziehung zu
Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch  () .
 Grundlegend Georg Simmel, Nietzsche und Kant, ; siehe ferner Hans Gerald Hödl, In-
teresseloses Wohlgefallen. Nietzsches Kritik an Kants Ästhetik als Kritik an Schopenhauers
Soteriologie, in: Kant und Nietzsche im Widerstreit (Hg. Beatrix Himmelmann), , S. ,
sowie die übrigen Beiträge dieses wichtigen Sammelbandes.
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sprungs zu sein scheint. Andererseits sagt er in derselben Abhandlung nicht von
ungefähr über die Tugend der Gerechtigkeit:¹⁶ „Die Trennung zwischen soge-
nannten Rechts- und Tugend-Pflichten, richtiger zwischen Gerechtigkeit und
Menschenliebe, welche bei Kant so gezwungen herauskam, ergibt sich hier ganz
und gar von selbst, und bezeugt dadurch die Richtigkeit des Princips (…): denn die
Gerechtigkeit ist auch eine Tugend“ (GM § 17 S. 252).

Um welches Prinzip es sich dabei handelt, hat Schopenhauer nicht nur dort,
sondern fundamental in seinemHauptwerk begründet, nämlich der Grenzziehung
zwischen Negativem und Positivem. Und auch wenn sich Nietzsche in zentralen
Punkten wieder von Schopenhauer abwenden sollte, namentlich der Bedeutung
des Mitleids, der Frage nach der Willensfreiheit und dem Gewissen, um nur drei
rechtsphilosophisch relevante Probleme anzudeuten, ist sein Sonderweg ohne
den prägenden Einfluss Schopenhauers schwerlich nachvollziehbar.¹⁷ Beide
teilten die Vorliebe für das Unsystematische, die sich etwa in den Essais des von
beiden hoch geschätztenMichel deMontaigne offenbarte, den Nietzsche nicht von
ungefähr innerhalb seiner dritten Unzeitgemäßen Betrachtung behandelt, die wie
eingangs gesagt, ‚Schopenhauer als Erzieher‘ gewidmet ist.¹⁸

Wenn man Schopenhauers bleibenden Einfluss würdigen möchte, dann darf
man nicht übersehen, dass er bis in die Literatur- und Musikgeschichte wirkte,¹⁹
namentlich auf Thomas Mann²⁰ und vor allem Richard Wagner.²¹ Dessen Ring des

 Mit guten Gründen skeptisch gegenüber der Terminologie Käte Hamburger, Das Mitleid,
. Auflage , S. : „Aber Schopenhauer handelt denn auch gar nicht von der Gerechtigkeit,
sondern verwechselt sie – ob mit oder ohne Absicht sei dahingestellt –mit dem Begriff des Rechts
bzw. der Rechtlichkeit“.
 Näher Jens Petersen, Nietzsches Genialität der Gerechtigkeit, . Auflage .
 Dazu Jens Petersen, Montaignes Erschließung der Grundlagen des Rechts, .
 Siehe auch Martin Gregor-Dellin, Schopenhauer und die Musiker nach ihm, Schopenhauer-
Jahrbuch  () ; Raymund Weyers, Arthur Schopenhauers Philosophie der Musik, .
 Grundlegend dazu Edo Reents, Zu Thomas Manns Schopenhauer-Rezeption, ; ferner
Hans Wysling, Der Schopenhauer-Leser Thomas Mann, Schopenhauer-Jahrbuch  () ;
Børge Kristiansen, Schopenhauersche Weltsicht und totalitäre Humanität im Werke Thomas
Manns, Schopenhauer-Jahrbuch  () ;Manfred Kugelstadt, Schopenhauer und Nietzsche
im Zauberberg: Eine „transscendentale Auffassung“ oder radikale Metaphysikkritik?, Schopen-
hauer-Jahrbuch  () ; siehe auch zum frühen Einfluss Georges Goedert, Geist und Trieb –
Zur Rezeption ästhetischer Gedanken Schopenhauers und Nietzsches beim frühen Thomas Mann,
Schopenhauer-Jahrbuch  () ; ferner Julia Schöll, Politische Distanz. Zur Schopenhauer-
Rezeption Thomas Manns in den Jahren der Emigration, Schopenhauer-Jahrbuch  () .
 NäherWolfgang Seelig, Leben und Erlösung.Über das Leiden und den Erlösungsgedanken bei
Schopenhauer und Wagner, Schopenhauer-Jahrbuch  () ; ders., Die Naturphilosophie
Richard Wagners – und ihre Weiterführung mit Schopenhauer, Schopenhauer-Jahrbuch 

() ; Christoph Weismüller, Zur Beziehung Schopenhauers zu Richard Wagners Musikdra-
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